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Vorwort 

Herausgeber, Kollegen, Schüler und Freunde wollen mit dieser Festschrift 
Prof.  Dr. Elmar Wadle zu seinem 70. Geburtstag ehren. Wir ehren damit 
einen herausragenden Gelehrten, einen Rechtshistoriker von Rang. Die 
große Wertschätzung, die er in Fachkreisen genießt, zeigte sich schon an-
lässlich des Kolloquiums zu seinem 65. Geburtstag (vgl. Gergen [Hrsg.], 
Vielfalt und Einheit in der Rechtsgeschichte, 2004). Nun wird sie ein-
drucksvoll durch die große Zahl der Mitwirkenden an „seiner" Festschrift 
unterstrichen. 

Elmar Wadle wurde 1975 auf eine Professur  in Bielefeld berufen. 1978 
folgte er einem Ruf an die Universität des Saarlandes auf den Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht und Deutsche Rechtsgeschichte. Der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen  Fakultät der Universität des Saarlandes hielt er 
trotz eines ehrenvollen Rufes an die Ruhr-Universität Bochum bis zu seiner 
Emeritierung im Jahre 2006 die Treue. 

Elmar Wadles rechtshistorische Forschungen kreisen vor allem um zwei 
Schwerpunkte: die mittelalterliche Rechtsgeschichte sowie die Geschichte 
des Geistigen Eigentums. Elmar Wadle legt bei seinen rechtshistorischen 
Forschungen stets großen Wert auf Quellen- und Archivarbeit. Er stellt 
keine wolkigen Thesen in den Raum. Seine Beiträge haben dementspre-
chend immer Neuigkeitswert. Als Beleg für seinen Forschungsstil mag das 
von der DFG seit März 2006 geförderte  Projekt „Privilegia impressoria vor 
dem Reichshofrat",  das Elmar Wadle im Rahmen seiner Forschungsstelle 
zur „Geschichte des Geistigen Eigentums" an seiner Fakultät betreibt, gel-
ten. Dass Elmar Wadle dieses prestigeträchtige Drittmittelprojekt einwerben 
konnte, gereicht auch seiner Fakultät zur Ehre. 

Doch wie begann die wissenschaftliche Karriere des Jubilars? Nach dem 
Jurastudium in München und Heidelberg reifte noch während der Referen-
darzeit als Mitarbeiter am Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft der 
Universität Heidelberg Elmar Wadles, von Prof.  Dr. Siegfried Reicke be-
treute Dissertation zu „Reichsgut und Königsherrschaft  unter Lothar III. 
(1125-1137)". Mit diesem Beitrag zur Verfassungsgeschichte des 12. Jahr-
hunderts, der 1969 erschien, legte er den Grundstein zu weiteren mediävisti-
schen Forschungen, die ihm den Zugang zum „Konstanzer Arbeitskreis für 
mittelalterliche Geschichte" eröffneten.  In zahlreichen Aufsätzen, die 2001 
als Sammelband unter dem Titel „Landfrieden, Strafe, Recht. Zwölf Studien 
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zum Mittelalter" vereinigt worden sind, befasste er sich anhand der Quellen 
zur Gottes- und Landfriedensbewegung immer wieder mit zentralen Fragen 
um Recht und Gesetz, Strafe und Gericht. Dabei beschäftigt ihn die Frage 
nach der Definition und Abgrenzung der Gottes- und Landfrieden; rezipiert 
wurde seine Sicht des Friedens von 1235 als „Reichsfrieden", und eben 
nicht als „Reichslandfriede".  Mit seinen Forschungen über die Gottes- und 
Landfrieden hat er zugleich einen bedeutsamen Beitrag in der Diskussion 
um die Herausbildung eines öffentlichen  Strafrechts  im Mittelalter geliefert. 

Neben diesen Studien zur Geschichte der mittelalterlichen Rechtswelt 
wurden schon frühzeitig die Grundlagen für den zweiten Schwerpunkt ge-
legt, die Geschichte von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrecht. 
Ausgangspunkt war die im Wintersemester 1973/74 vorgelegte Habilita-
tionsschrift  zur Geschichte des Markenrechts. Dieses Werk, das in zwei 
Bänden unter dem Titel „Fabrikzeichenschutz und Markenrecht. Geschichte 
und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert" erschien, 
entstand auf der Basis umfangreicher  Studien in deutschen Archiven, nicht 
zuletzt in den seinerzeit bereits zugänglichen Archiven von Potsdam und 
Merseburg. Dabei hat er Anregungen von Prof.  Dr. Götz Landwehr auf-
gegriffen.  Prof.  Dr. Dr. h.c. Adolf Laufs hat den Abschluss dieser Arbeit 
gefördert. 

Stets von neuem faszinierte ihn der Zusammenhang zwischen der verfas-
sungsrechtlichen Struktur Deutschlands im 19. Jahrhundert einerseits und 
den Möglichkeiten einer Gesetzgebung in wirtschaftsnahen Bereichen ande-
rerseits. Mehr und mehr wurden die Forschungen zum Markenschutz und 
Patentrecht vertieft  und durch Studien zur Geschichte des Urheberrechts er-
gänzt. Der Ertrag dieser Arbeiten wurde in den beiden Bänden zum Geisti-
gen Eigentum (1996/2003) zusammengefasst, die er als Bausteine zur 
Rechtsgeschichte angelegt hat. Einmal mehr wird hier Elmar Wadles Meis-
terschaft  deutlich, allgemeine Überlegungen und konkrete Anschauung zu 
verbinden und damit plastische, um nicht zu sagen spannende Beiträge zur 
rechtshistorischen Grundlagenforschung zu liefern. In diese Richtung geht 
auch das jüngste Buch des Jubilars, das in diesem Jahr erschienen ist: Unter 
dem Titel „Verfassung und Recht. Wegmarken ihrer Geschichte" publiziert 
Elmar Wadle seine Studien zur Verfassungsgeschichte, ein weiterer Beleg 
für die Breite seines rechtshistorischen Forschungsansatzes. 

Einen grundlegenden Aufsatz in der Zeitschrift  der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte (Germanist. Abteilung) 106 (1989) betitelte Elmar Wadle 
mit „Der Bundesbeschluss vom 9. November 1837 gegen den Nachdruck 
- Das Ergebnis einer Kontroverse aus preußischer Sicht". Dort unterstrich 
er die Rolle Preußens als Vörreiter, Vorbild und Schrittmacher für alle 
Staaten des Deutschen Bundes, um ein modernes Urheberrecht für ganz 
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Deutschland zu erwirken. Auch die Privilegienpraxis beleuchtete er bei-
spielhaft anhand mehrerer Staaten, um den langsamen Gang hin zu einem 
gesetzlich geregelten Urheberrecht aufzuzeigen. Hier entstanden auch 
Arbeiten von Elmar Wadles Schülern zu Preußen, Württemberg, Baden, 
Bayern, Nassau und Hannover. Beim Rechtshistorikertag in Jena im Jahr 
2000 stellte Elmar Wadle diese Forschungen ausführlich dar (vgl. Privile-
gien für Autoren oder Verleger? Eine Grundfrage  des Geistigen Eigentums 
in historischer Perspektive, ZRG German. Abt. 124 [2007], S. 144-166). 
Die Abschluss Vorlesung Elmar Wadles am 17. November 2006 war geprägt 
von dem Anliegen, die Rechtsgeschichte in der Juristenausbildung zu be-
wahren: „Jeder junge Jurist sollte wissen und erfahren, dass der Gegenstand 
seiner Bemühungen in den Lauf der Zeiten eingebunden ist und nur in die-
sem Kontext hinreichend verstanden werden kann", so Elmar Wadle, der 
die Vorlesung der Urheberrechtsgeschichte widmete: „Urheberrecht zwi-
schen Gestern und Morgen - Anmerkungen eines Rechtshistorikers" (Uni-
versität des Saarlandes Universitätsreden 69, 2007). 

Die Beschäftigung mit dem Urheberrecht erhält eine zusätzliche Be-
wandtnis, wenn man den Musikliebhaber und Künstler Elmar Wadle dazu-
nimmt, dem im Jahre 2000 in St. Ingbert eine umfängliche Ausstellung sei-
ner Aquarelle zuteil wurde. 

Der Rechtshistoriker Elmar Wadle hat sich zugleich als Rechtsverglei-
cher profiliert;  so legte er als Festgabe anlässlich der Tagung der Gesell-
schaft für Rechtsvergleichung im Jahre 1994 eine Untersuchung über 
„Einhundert Jahre Rechtsvergleichende Gesellschaften in Deutschland" vor. 
Aus Elmar Wadles Feder stammen außerdem zahlreiche Untersuchungen 
zum Einfluss des französischen Rechts in Deutschland (Französisches 
Recht in Deutschland, 2002), womit er auch die Brücke zum französischen 
Recht geschlagen und damit einen genuinen Beitrag zum „Frankreich-
profil"  der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen  Fakultät der Univer-
sität des Saarlandes geliefert  hat. Sein Aufsatz über „Französisches Recht 
und deutsche Gesetzgebung im 19. Jahrhundert" (a.a.O., S. 41) ist ein 
ausgesprochenes Kabinettstück zum Verhältnis von Rechtgeschichte und 
Rechtsvergleichung, geradezu eine „Pflichtlektüre" für jeden Rechtsverglei-
cher. Dies gilt namentlich für seine Ermunterung und Mahnung an die 
Rechtsvergleicher: „Wenn Rechtsvergleicher gelegentlich auf historischen 
Pfaden wandeln, so freut dies niemand mehr als den Rechtshistoriker; und 
doch darf  er als Historiker kritisch anmerken, daß der Griff  in die Ge-
schichte einer sorgfältigen methodischen Absicherung bedarf.  Man muß 
sich der Verfahrensweise  eines Historikers bedienen, wenn man in die Ge-
schichte zurückschaut; nur so kann man verhindern, daß die Auswahl der 
Quellen, auf die man sich stützt, mehr durch Zufall bestimmt wird als 
durch sorgfältige Abwägung" (a.a.O., S. 45). 
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Es passt zu dem Pfälzer Elmar Wadle, dass er mit seinen Forschungen 
zum Vormärz einen weiteren regionalgeschichtlichen Akzent gesetzt hat, 
der die Fragen der Rezeption des französischen Rechts und die Bedeutung 
der Regionalgeschichte des Südwestens für die Entwicklung der deutschen 
Politik und des deutschen Rechts hervorhebt. Speziell die „Siebenpfeiffer-
Renaissance" hat Elmar Wadle maßgeblich gefördert  durch seinen Einsatz 
in der Siebenpfeiffer-Stiftung,  seine Initiative bei der Gründung einer 
wissenschaftlichen Schriftenreihe,  die von ihm organisierten Fachkolloquien 
und die Betreuung von einschlägigen Dissertationen. Elmar Wadles For-
schungen zu Siebenpfeiffer  und Rebmann strebten dabei „nicht Heldenver-
klärung, sondern wissenschaftliche Analyse" an, wie es Adolf Laufs bei sei-
ner Laudatio im August 2003 anlässlich des Kolloquiums zum 65. Geburts-
tag betont hat. 

Elmar Wadle ist Mitherausgeber in der Rechtshistorischen Reihe und den 
Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte. Bei der ger-
manistischen Abteilung der Zeitschrift  der Savigny-Stiftung für Rechts-
geschichte fungierte er von 1992-2007 als Mitherausgeber, bei den Unter-
suchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte seit 1993. Bei der 
Savigny-Zeitschrift  betreute er zunächst den Rezensionsteil und dann den 
Aufsatzteil. Das Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte (HRG) 
verdankt ihm zahlreiche Einträge. 

Elmar Wadle ist Mitbegründer des Arbeitskreises für die Geschichte des 
Urheberrechts. Zudem wirkt er als Beirat in der Zeitschrift  für Erbrecht und 
Steuerrechtspraxis (ZERB). Sein Engagement als Mitglied der wissenschaft-
lichen Kommission der VG Wort und als Mitglied des Verlagsausschusses 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft  ist angesichts seiner Forschungs-
interessen nur folgerichtig. 

Elmar Wadle hat viele Ämter an der Universität des Saarlandes wahr-
genommen; in der universitären Selbstverwaltung wirkte er als Prodekan, 
Dekan, Senator, Mitglied der Forschungskommission und Direktor der 
Juristischen Seminarbibliothek. Hervorzuheben ist außerdem seine Tätigkeit 
als Richter am Verfassungsgerichtshof  des Saarlandes von 1997 bis 2008, 
seit 2003 als Vizepräsident. 

Der Elmar Wadle überreichte Themenstrauß zielt auf seine Forschungs-
schwerpunkte und soll den Facettenreichtum der rechtsgeschichtlichen For-
schung bis ins geltende Recht hinein widerspiegeln. Elmar Wadle ist nicht 
nur ein Kenner der gesamten deutschen Rechtsgeschichte mit ihren europäi-
schen Bezügen seit dem frühen Mittelalter bis in die juristische Zeit-
geschichte hinein. Neben den Epochen der Geschichte ist sein Werk auch 
regional fassbar, denn er behandelt die Landes- und Regionalgeschichte mit 
demselben wissenschaftlichen Engagement wie die Rechtsentwicklung in 
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ganz Deutschland, wobei hier immer der enge Bezug zur quellengestützten 
regionalhistorischen Forschung durchdringt. In tief gehender Weise widmete 
er sich der Privatrechts- wie der Verfassungsgeschichte, ohne die Straf-
rechtsgeschichte auszublenden. Über diese reichen wissenschaftlichen 
Früchte legt sein Schriftenverzeichnis  Zeugnis ab. Dreißig Dissertationen, 
die unter seiner Ägide abgeschlossen wurden, sprechen für seine Fähigkeit, 
den wissenschaftlichen Nachwuchs für die Rechtsgeschichte zu begeistern. 

Autoren und Herausgeber verbinden mit dieser Festschrift  ihre Glück-
wünsche für den Jubilar. Er mag sie auch als Ermunterung zu weiteren 
wissenschaftlichen Großtaten verstehen, wenn es denn angesichts seiner un-
gebrochenen Schaffenskraft  einer solchen bedürfte. 

August 2008 Die Herausgeber 
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Elmar Wadle und die 
Geschichte des Urheberrechts 

Von Martin Vogel 

L 

Wer im akademischen Bereich etwas geleistet und viele Freunde sowie 
ihm wohlgesinnte Kollegen um sich hat, dem wird gegen Ende seiner be-
ruflichen Laufbahn nicht selten eine Festschrift  zuteil. Für den jeweiligen 
Jubilar hat eine solche Ehrung in der Regel eine Vorgeschichte. Denn vor 
ihm erreichen einige seiner Freunde und Kollegen das Alter, in dem ge-
wöhnlich diese Anerkennung verliehen wird, und so verwundert es nicht, 
daß der allseits persönlich und wissenschaftlich hochgeachtete Adressat die-
ser Festschrift  in der Vergangenheit selbst zur Feder gegriffen  hat, um älte-
ren Kollegen einen wissenschaftlichen Beitrag zu widmen. 

Für Elmar  Wadle  sind Festschriftbeiträge - sie alle sind im Verzeichnis 
seiner Werke im Anhang dieses Buches aufgeführt - zu einem wesentlichen, 
bei weitem freilich nicht zum dominierenden Teil seiner wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen  geworden. Das hat mit seiner wissenschaftlichen Me-
thode zu tun. Denn lange bevor er sich an eine geschichtliche Gesamtbe-
trachtung macht, richtet er in kleineren Formaten einen sorgfältigen Blick 
auf die Details, und auch dann bleibt er in seinen Wertungen hinsichtlich des 
Ganzen, wie man es von ihm als Historiker in großartiger Weise lernen kann, 
behutsam. So haben ihn die Urheberrechtler  aus allerlei Ländern, die unter 
der Ägide von Manfred  Rehbinder 1986 anläßlich des achtzigsten Geburts-
tags von Hans Thieme  und seither in meist zweijährigem Abstand zu einem 
urheberrechtsgeschichtlichen Symposion zusammenkommen, kennengelernt. 
Schon bald wurde er dort mit seinen Vorträgen und - immer wieder auch 
disziplinübergreifenden - Diskussionsbeiträgen zu einer tragenden Säule. 

Als Elmar  Wadle  1988 dazustieß, hatte er sich längst mit seiner fulmi-
nanten Habilitationsschrift  „Fabrikzeichenschutz und Markenrecht. Ge-
schichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert" 
einen Namen gemacht. Überdies füllten damals schon zahlreiche Aufsätze 
zu vielfältigen Aspekten des Rechts des Mittelalters bis zur Neuzeit sein 
Literaturverzeichnis. Doch ab diesem Zeitpunkt dauerte es nicht lange, bis 
ihn die Urheberrechtsgeschichte ganz in ihren Bann zog. Nach einem er-
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sten, 1976 erschienenen Aufsatz über die Abrundung des Deutschen Urhe-
berrechts im Jahre 1876, der in detailgenauer Analyse der Materialien die 
noch gewerbeschützenden Intentionen der Gesetzgebung von 1870/1876 
herausarbeitete, dauerte es mehr als zehn Jahre bis zum Erscheinen seiner 
vielzitierten Betrachtung über die Entfaltung des Urheberrechts als Antwort 
auf technische Neuerungen im Jahre 1985. Seither wurden die Abstände 
zwischen seinen urheberrechtsgeschichtlichen Publikationen immer kürzer 
- stets ausgefüllt mit Aufsätzen u. a. zur Geschichte des Markenrechts, zur 
Rechtsgeschichte der Zeit Friedrich  Barbarossas  und Heinrichs  IV.,  zu nor-
mativen Rechtsaufzeichnungen im Mittelalter, zum Münzwesen und natür-
lich zum ständigen Begleiter seiner historischen Forschung, zu Philipp 
Jakob  Siebenpfeiffer,  dem 1789 in Lahr geborenen Vertreter der bürgerlich-
liberalen Opposition des Vormärz und einem der Hauptredner des Ham-
bacher Festes von 1832. 

Es spricht für seine wissenschaftliche Bescheidenheit und Zurückhal-
tung, daß Elmar  Wadle  schon etwas gedrängt werden mußte, bis er nach 
dem ersten Band von 1996 dem Gedanken einer weiteren zusammen-
fassenden Veröffentlichung  seiner Beiträge zur Geschichte des geistigen 
Eigentums nähertrat. Noch am Rande unserer urheberrechtgeschichtlichen 
Tagung vom September 1997 in der Vil la Vigoni oberhalb des Corner 
Sees äußerte er sich auf einem Spaziergang durch den dortigen Park eher 
skeptisch. 2003 erschien der Band dann doch. Heute gehören die beiden 
Bände mit dem Titel „Geistiges Eigentum" zusammen mit seiner Habili-
tationsschrift  und seinem Aufsatz „Der Weg zum gesetzlichen Schutz des 
geistigen und gewerblichen Schaffens  - die deutsche Entwicklung im 
19. Jahrhundert" zur historischen Standardliteratur dieses Rechtsgebiets. 
Der Untertitel beider Bände „Bausteine zur Rechtsgeschichte" steht für 
Wadles  wissenschaftliche Vörgehensweise. Denn es sind die verschiedenen 
Blickwinkel und die abwechselnden Brennweiten, unter denen er sich vor-
sichtig seinen Themen zu nähern und sie in einen größeren Zusammen-
hang zu stellen pflegt. 

II. 

Bei der inhaltlichen Strukturierung seiner Aufsätze zur Urheberrechtsge-
schichte sind es, wie es nicht ganz fernliegt,  zwei Bereiche, denen sich El-
mar  Wadle  immer wieder zuwendet: zum einen ist es die Rechtsnatur des 
Privilegs und die Entwicklung seines Wesens im Laufe der Jahrhunderte, 
zum anderen die Emanzipation des Urheberrechts vom Erfordernis  hoheit-
licher Bewilligung und seiner Beschränkung auf gedruckte Werke unter den 
verschiedensten Aspekten der Urheberrechtsgeschichte des 19. Jahrhunderts. 
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Beide Schwerpunkte drängten sich auf, nachdem Elmar  Wadle  eine 
Bestandsaufnahme dessen vorgenommen hatte, was in jüngerer Zeit im 
Bereich der Urheberrechtsgeschichte vorgelegt worden war („Neuere For-
schungen zur Geschichte des Urheber- und Verlagsrechts"). Daraus ergaben 
sich für ihn als Rechtshistoriker, wie sich alsbald zeigte, zwangsläufig neue 
Fragestellungen sowohl, was die vielfältigen Erscheinungsformen des Privi-
legs angeht, als auch hinsichtlich der Umbrüche, die das 19. Jahrhundert mit 
dem Autoritätsverlust der naturrechtlichen Lehre vom geistigen Eigentum 
des Urhebers und der inhaltlichen Auflösung des Begriffs  des Nachdrucks 
mit sich brachte, und zwar beides unter Berücksichtigung neu entdeckter, 
erst noch zu sichtender Materialien. Es würde im Rahmen dieses kleinen 
Geburtstagsgrußes zu weit führen, sämtliche Marksteine abzuschreiten, die 
Wadle  auf dem Gebiet der Privilegienforschung gesetzt hat. Gegenüber all 
denjenigen, die sich bisher dazu geäußert hatten (Gieseke,  Pohlmann,  Bap-
pert y Mohnhaupt,  Dölemeyer,  Vogel  u.a.), vermochte er dieses Rechtsinstitut 
auf breitem rechtshistorischem Fundament und wiederholt mit einem ver-
gleichenden Blick über die Landesgrenzen als Erscheinungsform seiner Zeit 
zu interpretieren. Dabei stellte er es in den damaligen staatsrechtlichen Zu-
sammenhang und befreite unser Privilegienverständnis von Vorstellungen, 
die im modernen Urheberrecht wurzeln und deshalb mit dem Bewußtsein 
des Privilegienzeitalters nur bedingt etwas zu tun haben. Zu den Privilegien 
hat Elmar  Wadle  noch längst nicht alles gesagt. Eine große Anzahl unausge-
werteter Privilegienurkunden aus dem Wiener Reichshofratsarchiv  sind Ge-
genstand der Untersuchung mit dem Arbeitstitel „Privilegia impressoria vor 
dem Reichshofrat",  die Elmar  Wadle  im Rahmen seines von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft  geförderten  Projekts an der Forschungsstelle zur 
Geschichte des „Geistigen Eigentums" seiner Fakultät betreibt. Eine Würdi-
gung seiner Privilegienforschung erscheint deshalb noch verfrüht,  so daß wir 
an dieser Stelle einen genaueren Blick nur auf seine Arbeiten zur Urheber-
rechtsgeschichte des Deutschen Bundes als pars pro toto richten wollen, die 
in ihrer Darstellungsweise viele Gemeinsamkeiten mit der Art und Weise 
seiner Auseinandersetzung mit dem Privilegienwesen aufweisen. 

I I I . 

Am Beginn der Entwicklung des Urheberrechts im Deutschen Bund stand 
bekanntlich Artikel 18d der Wiener Schlußakte. Er hat folgenden Wortlaut: 

„Die Bundesversammlung wird sich bey ihrer ersten Zusammenkunft mit Abfas-
sung gleichförmiger  Verfügungen über die Preßfreyheit  und die Sicherstellung der 
Rechte der Schriftsteller  und Verleger gegen den Nachdruck beschäftigen." 

Was sich hinter diesem Auftrag an juristischen und politischen Prob-
lemen verbarg, wurde schon bald deutlich, als Metternich aus dieser Vor-


